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RS UVS Kärnten 1997/01/09 KUVS-
1549/1/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1997

Rechtssatz

War zur Tatzeit die Beschuldigte nicht mehr handelsrechtliche Geschäftsführerin einer GesmbH, welche als

Zulassungsbesitzerin eines überladenen LKW's aufscheint, so ist sie für die Einhaltung der Beladevorschriften im Sinne

von § 9 Abs 1 VStG nicht mehr verantwortlich, da die Bestellung des Geschäftsführers einer GesmbH sofort mit dem

Zustandekommen des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses wirksam und von der Eintragung im Firmenbuch

unabhängig ist (vgl. VwGH vom 20.12.1991, 90/17/0112 u. a.) ist (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/entscheidung/90257
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/01/09 KUVS-1549/1/96
	JUSLINE Entscheidung


